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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 201. Sitzung am 25. Oktober 2012

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Finanzausschusses

– Drucksache 17/11119 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der deutschen Finanzaufsicht

– Drucksachen 17/10040, 17/10252 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Erster Durchgang: Drs. 249/12

Fristablauf: 23.11.12



1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe zu § 4 eingefügt:

„§ 4 Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken“.

bb) Die bisherigen Angaben zu den §§ 4 bis 6 werden die Angaben zu den §§ 5 bis 7.

b) § 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz
die Angabe 

2 Nummer 5 und Absatz 5 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§ 3 Absatz 5“ durch 
„§ 3 Absatz 6“ ersetzt.

bb)
durch die Angabe 

„§ 22“In Absatz 7 wird die Angabe durch die Angabe „§ 27“ und die Angabe „§ 303“
„§ 84“ ersetzt.

cc) Folgender Absatz 10 wird angefügt:

„(10) Der Ausschuss wird durch den Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter vertreten.“

c) § 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) Stellt der Ausschuss für Finanzstabilität fest, dass seine Empfehlung an eine 
öffentliche Stelle eines Landes nicht befolgt wurde oder diese keine angemessene Be-
gründung für ihr Nichthandeln gegeben hat, kann er alle Landesregierungen hiervon 
unter Wahrung strikter Geheimhaltung in Kenntnis setzen.“

bb) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

d) Nach § 3 wird folgender § 4 eingefügt:

„§ 4

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken

(1) Der Ausschuss für Finanzstabilität arbeitet eng mit dem Europäischen Ausschuss 
für Systemrisiken und, soweit notwendig, mit den für die Wahrung der Finanzstabilität z
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen.

(2) Der Ausschuss für Finanzstabilität kann mit dem Europäischen Ausschuss für Sy

u-

temrisiken und, soweit notwendig, mit 
s-

den für die Wahrung der Finanzstabilität zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Informationen austauschen, 
soweit diese für die Wahrung der Finanzstabilität benötigt werden.

(3) Der Ausschuss für Finanzstabilität informiert den
temrisiken über seine Warnungen und Empfehlungen. Soweit von Warnungen oder Empfe

Europäischen Ausschuss für Sys-
h-

lungen wesentliche grenzüberschreitende Auswirkungen zu erwarten sind, informiert der 
Ausschuss für Finanzstabilität den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, bevor er die 
Warnung oder Empfehlung abgibt.“

Die bisherigen §§ 4 bis 6 werden die §§ 5 bis 7 und im neuen § 5 Absatz 1 Satz 3 wird die e)
Angabe „§ 22“ durch die Angabe 
Angabe „§ 6 genannten“

„§ 27“, die Angabe „§ 303“ durch die Angabe „§ 84“ und die 
„§ 7 genannten“durch die Angabe ersetzt.

2. Artikel 2 Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

‚9. In § 16 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Artikel 5 des Gesetzes vom 1. März 2011 (BGBl. I 
S. 288)“ durch die Wörter „Artikel 3 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle 
dieses Gesetzes]“ ersetzt.‘
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3. Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2a eingefügt:

‚Artikel 2a

Weitere Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes

dert worden ist, wird wie folgt geändert:
Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, das zuletzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geän-

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu §
fügt:

„§ 16a Umlagefähige Kosten; Umlagejahr

16 werden die folgenden Angaben zu den §§16a bis 16q einge-

§ 16b Kostenermittlung nach Aufsichtsbereichen und Gruppen

§ 16c Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Überschüsse der Vorjahre

§ 16d Umlagebetrag, Umlagepflicht und Verteilungsschlüssel

§ 16e Kostenermittlung und Umlagepflicht im Aufsichtsbereich Banken und 
sonstige Finanzdienstleistungen

§ 16f Bemessungsgrundlagen der Umlage im Aufsichtsbereich Banken und sons-
tige Finanzdienstleistungen

§ 16g Mindestumlagebeträge im Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finan
dienstleistungen

z-

§ 16h Aufsichtsbereich Versicherungen

§ 16i Kostenermittlung und Umlagepflicht im Aufsichtsbereich Wertpapierhan-
del

§ 16j Bemessungsgrundlagen der Umlage

§ 16k Entstehung der Umlageforderung, Festsetzung des Umlagebetrages und 

im Aufsichtsbereich Wertpapierha
del

n-

Fälligkeit

§ 16l Festsetzung und Fälligkeit von Umlagevorauszahlungen

§ 16m Differenz zwischen Umlagebetrag und Vorauszahlung

§ 16n Säumniszuschläge; Beitreibung

§ 16o Festsetzungsverjährung

§ 16p Zahlungsverjährung

§ 16q Erstattung überzahlter Umlagebeträge“.

b) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe zu § 23 angefügt:

„§ 23 Übergangsbestimmungen zur Umlageerhebung für das Jahr 2012“.

2. § 16 wird wie folgt gefasst:
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„§ 16

Umlage

Soweit die Kosten der Bundesanstalt nicht durch Gebühren, gesonderte Erstattungen 
nach § 15 oder sonstige Einnahmen gedeckt werden, sind sie unter Berücksichtigung von 
Fehlbeträgen, nicht eingegangenen Beträgen und Überschüssen der Vorjahre anteilig auf die 
Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs-, Zahlungs- und 
E-Geld-Institute, Kapitalanlage- und Investmentaktiengesellschaften, Wagniskapitalbeteili-
gungsgesellschaften, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
und Emittenten mit Sitz im Inland, deren Wertpapiere an einer inländischen Börse zum 
Handel zugelassen oder in den Freiverkehr einbezogen sind, sowie die bundesrechtlichen 
Abwicklungsanstalten nach Maßgabe der §§ 16a bis 16q umzulegen.“

Nach § 16 werden die folgenden §§ 16a bis 16q eingefügt:3.

„§ 16a

Umlagefähige Kosten; Umlagejahr

(1) Die Bundesanstalt hat als Kosten im Sinne des § 16 die
jahres zu ermitteln. Zu den Kosten gehören auch die Zuführungen zu einer Investitionsrüc

Ausgaben eines Haushalts-
k-

lage gemäß § 12 Absatz 4 Satz 2 und die Zuführungen zu der Pensionsrücklage nach § 19 
Absatz 2.

(2) Von diesen Kosten sind diejenigen Kosten umlag
nahmen und Berücksichtigung der Fehlbeträge, nicht eingegangenen Beträge und Übe
schüsse der Vorjahre verbleiben. Zu den Einnahmen gehören auch Entnahmen aus der Pe

efähig, die nach Abzug der Ein-
r-
n-

sionsrücklage sowie Entnahmen aus einer Investitionsrücklage. Bußgelder bleiben unb
rücksichtigt.

(3)

e-

Das Haushaltsjahr ist das Umlagejahr im Sinne dieses Gesetzes.

§ 16b

Kostenermittlung nach Aufsichtsbereichen und Gruppen

(1) Die Kosten sind für die folgenden Aufsichtsbereiche, die jeweils nach den maßge
lichen Aufsichtsg

b-

teln:

1.

esetzen in die Zuständigkeit der Bundesanstalt fallen, getrennt zu ermit-

Kredit
niskapitalbeteiligungswesen (Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finanzdienstlei
tungen),

Vers

-, Finanzdienstleistungs-, Zahlungsdienste-, inländisches Investment- und Wag-
s-

2. icherungswesen (Aufsichtsbereich Versicherungen) und 

3. Wertpapierhandel (Aufsichtsbereich Wertpapierhandel).

Innerhalb des Aufsichtsbereichs Banken und sonstige Finanzdienstleistungen sowie des 
Aufsichtsbereichs Wertpapierhandel hat eine gesonderte Ermittlung nach Gruppen gemäß 
den §§ 16e und 16i zu erfolgen.

(2) Kosten, die zwei Aufsichtsbereichen nach Absatz
werden können, sind jeweils gesondert zu erfassen. Sie sind auf die betroffenen Aufsichtsb

1 Satz 1 gemeinsam zugerechnet 
e-

reiche entsprechend dem Verhältnis aufzuteilen, das zwischen den Kosten besteht, die den 
Aufsichtsbereichen unmittelbar zuzurechnen sind. Die so ermittelten Kostenanteile sind je-
weils den Kosten hinzuzurechnen, die auf die Aufsichtsbereiche unmittelbar entfallen.

(3) Die übrigen Kosten, die weder einem Aufsichtsbereich nach Absatz 1 Satz
telbar noch nach Absatz 2 zwei Aufsichtsbereichen gemeinsam zugeordnet werden können 
(Gemeinkosten), sind ebenfalls gesondert zu erfassen. Sie sind auf alle Aufsichtsbereiche 

1 unmit-
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entsprechend dem Verhältnis aufzuteilen, das zwischen den Kosten besteht, die den Au
sichtsbereichen nach Durchführung der in Absatz 2 vorgegebenen Verteilung zuzurechnen 

f-

sind.

(4) Die Einnahmen im Sinne des §
setzen, dem sie jeweils unm

16 sind von den Kosten des Aufsichtsbereichs abz

chen gemeinsam zugerechnet werden können, sind entsprechend dem Verhältnis der Ko

u-
ittelbar zuzurechnen sind. Einnahmen, die zwei Aufsichtsberei-

s-
ten, die den Aufsichtsbereichen unmittelbar zuzurechnen sind, abzuziehen. Einnahmen, die 
keinem Aufsichtsbereich unmittelbar zugerechnet werden können, sind vor Verteilung der 
Gemeinkosten nach Absatz 3 von diesen abzuziehen.

§ 16c

Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Überschüsse der Vorjahre

(1) Nach Ermittlung und Verteilung der Kosten für das Umlagejahr nach 
16b sind die zu berücksichtigenden Fehlbeträge, nicht eingegangenen Beträge und Übe

Maßgabe des 
§
schüsse, die dem Umlagejahr 2009 und späteren Umlagejahren zuzuordnen sind, den Au

r-
f-

sichtsbereichen zuzuordnen. Den Kosten der Aufsichtsbereiche sind die Fehlbeträge und 
nicht eingegangenen Beträge jeweils entsprechend ihrer Zuordnung nach Satz 1 hinzuzu-
rechnen; Überschüsse sind jeweils entsprechend ihrer Zuordnung nach Satz 1 von diesen 
Kosten abzuziehen. Stichtag für die Berücksichtigung der in den Sätzen 1 und 2 genannten 
Beträge und Überschüsse ist der 30. Juni des Jahres, das dem Umlagejahr folgt, für das die 
Kosten ermittelt wurden. Nach diesem Stichtag anfallende Fehlbeträge, nicht eingegangene 
Beträge und Überschüsse werden als Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Über-
schüsse bei der Festsetzung der Umlagebeträge in den nächstfolgenden Jahren berücksich-
tigt.

(2) Fehlbeträge und nicht eingegangene Beträge, die den Umlagejahren 2002 bis 2008 
zuzuordnen sind und nicht nach § 16 Absatz 1 in der bis zum 25. März 2009 geltenden Fas-
sung umgelegt wurden oder werden, sind mit den Überschüssen, die den Umlagejahren 
2002 bis 2008 zuzuordnen sind und nicht nach § 6 Absatz 1 Satz 6 der Verordnung über die 
Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetz in der bis zum 25. März 2009 geltenden Fassung umgelegt wurden oder wer-
den, zu verrechnen. Übersteigen die nach Satz 1 zu verrechnenden Überschüsse die zu ver-
rechnenden Fehlbeträge und nicht eingegangenen Beträge, ist der übersteigende Betrag bei 
der Festsetzung der Umlage für das Umlagejahr 2009 oder für spätere Umlagejahre vor Ver-
teilung der Gemeinkosten von diesen abzuziehen. Übersteigen die nach Satz 1 zu verrech-
nenden Fehlbeträge und nicht eingegangenen Beträge die zu verrechnenden Überschüsse, 
ist der übersteigende Betrag bei der Festsetzung der Umlage für das Umlagejahr 2013 oder 
für spätere Umlagejahre vor Verteilung der Gemeinkosten zu diesen hinzuzurechnen.

§ 16d

Umlagebetrag, Umlagepflicht und Verteilungsschlüssel

Umlagebetrag ist der Anteil an den umlagefähigen Kosten, der innerhalb eines Auf-
sichtsbereichs oder einer Gruppe für einen Umlagepflichtigen ermittelt wird. Ein Umlage-
pflichtiger kann mehreren Aufsichtsbereichen oder Gruppen innerhalb eines Aufsichtsbe-
reichs zugeordnet sein. Die Umlagepflicht und die Verteilung der Kosten innerhalb eines 
Aufsichtsbereichs bestimmen sich nach Maßgabe der §§ 16e bis 16j.
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§ 16e

Kostenermittlung und Umlagepflicht im Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finanzdiens
leistungen

nnerhalb des Aufsichtsbereichs Banken und sonstige Finanzdienstleistungen hat 

t-

(1) I
eine gesonderte Ermittlung der Kosten nach folgenden Gruppen zu erfolgen:

1. Gruppe Kredit
tungsinstitute mit e

- und Finanzdienstleistungsinstitute: Kreditinstitute, Finanzdienstleis-
iner Erlaubnis nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 bis 5, 7, 9 bis 11 

des Kreditwesengesetzes und die nach § 53 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes 
tätigen Unternehmen, soweit die Finanzdienstleistungsinstitute und Unternehmen 
nicht ausschließlich Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 oder 
10 des Kreditwesengesetzes erbringen, sowie Institute im Sinne des § 1 Absatz 2a des 

i
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und die nach § 27 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes tätigen Unternehmen, wobe

a) Kreditinstitute und entsprechend nach § 53 des Kreditwesengesetzes tätige Unter-
nehmen, die Bankgeschäfte betreiben und gleichzeitig das E-Geld-Geschäft betrei-
ben oder Zahlungsdienste erbringen, ausschließlich als Kre

b) Finanzdienstleistungs

ditinstitute und

institute und entsprechend nach § 53 des Kreditwesengeset-

E-
zes tätige Unternehmen, die Finanzdienstleistungen erbringen und gleichzeitig das 

Geld-
nanzdienstleistungsinstitute

der nachfolgenden Vorschriften gelten,

Geschäft betreiben oder Zahlungsdienste erbringen, ausschließlich als F

im Sinne 

i-

2. Gruppe Factoring
tute mit einer Erlaubnis nach §
gesetzes sowie die nach §

- und Finanzierungsleasingunternehmen: Finanzdienstleistungsinsti-
1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 oder 10 des Kreditwesen-

53 Absatz 1 Satz
nehmen, soweit sie nicht unter Nummer 1 fallen,

Gruppe bundesrechtliche Abwicklungsanstalten: Abwicklungsanstalten im Sinne des 
§ 8a Absatz 1 Satz

3.

1 des Kreditwesengesetzes tätigen Unter-

1 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes,

4. Gruppe Kapitalanlage
ten im Sinne des §

-
2 Absatz
2 Absatz 5 des Investmentgesetzes sowie

Gruppe Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften: Wagniskap
2 Absatz

und Investmentaktiengesellschaften: Kapitalanlagegesellschaf-
6 des Investmentgesetzes und Investmentaktiengesellscha

ten im Sinne des §
f-

5.
schaften im Sinne des §

italbeteiligungsgesel
1 des Wagniskapitalbeteiligungsgesetzes.

l-

Die Kosten des Aufsichtsbereichs Banken und sonstige Finanzdienstleistungen, die keiner 
Gruppe nach Satz 1 unmittelbar zugeordnet werden können, sind gesondert zu erfassen. Sie 
sind auf die Gruppen entsprechend dem Verhältnis aufzuteilen, das zwischen den Kosten 
besteht, die den Gruppen unmittelbar zuzurechnen sind. Im Übrigen sind § 16b Absatz 4 
Satz 1 und 3 sowie § 16c entsprechend anzuwenden.

(2) Umlagepflichtig f
tungen ist vorbehaltlich des Absatzes 3, wer einer der in Absatz
hört.

(3) Ausgenommen von der Umlagepflicht nach Absatz

ür den Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finanzdienstleis-
1 genannten Gruppen ange-

2 sind

1. vorbehaltlich des §
mer

2 Absatz

tenden Einrichtungen und Unternehmen,

vorbehaltlich des § 2 Absatz 6 Satz

nanzdienstleistungsinstitute geltenden Einrichtungen und Unternehmen,

3 des Kreditwesengesetzes die nach § 2 Absatz 1 Num-
1 bis 3a, 4 bis 6 und 7 bis 9 des Kreditwesengesetzes nicht als Kreditinstitute gel-

2.
Satz

2 des Kreditwesengesetzes die nach § 2 Absatz 6 
1 Nummer 1 bis 5, 5b bis 18 und Absatz

Institute oder Unternehmen, welche die Bundesanstalt nach § 2 Absatz3.
sengesetzes freigestellt hat.

10 des Kreditwesengesetzes nicht als Fi-

4 des Kreditwe-
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(4) Die U
laubnis oder im Fall

mlagepflicht nach Absatz 2 entsteht mit Erteilung oder der Fiktion der Er-
e einer Abwicklungsanstalt mit deren Errichtung. Sie endet in dem Jahr 

des Erlöschens der Erlaubnis oder der Auflösung der Abwicklungsanstalt. Ändert sich im 
Laufe eines Umlagejahres der Erlaubnisumfang oder wird von der Bundesanstalt eine Er-
laubnis zum Betreiben eines anderen Geschäfts erteilt, wird der Umlagepflichtige nach Maß-
gabe der Regelungen zur Umlage herangezogen, die für das Geschäft gelten, auf das sich die 
zuletzt im Umlagejahr bestehende Erlaubnis bezieht.

§ 16f

Bemessungsgrundlagen der Umlage im Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finanzdiens
leistungen

(1) Der Umlagebetrag für die Umlagepflichtigen im Aufsichtsbereich Banken und son
tige Finanzd

t-

s-
ienstleistungen ist zu bemessen

1. in den Gruppen Kredit
rungsleasingunternehmen sowie bundesrechtliche Abwicklungsanstalten vorbehaltlich 

- und Finanzdienstleistungsinstitute, Factoring- und Finanzie-

des Absatzes 2 und des § 16g jeweils nach dem Verhältnis der Bilanzsumme des einzel-
nen Umlagepflichtigen zum Gesamtbetrag der Bilanzsummen aller Umlagepflichtigen 
der Gruppe. Maßgebend ist die auf der Grundlage der jeweils anzuwendenden Rech-
nungslegungsvorschriften aufgestellte und festgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr,
das dem Umlagejahr vorausgeht; bei den bundesrechtlichen Abwicklungsanstalten ist 
die Bilanz für das im Umlagejahr endende Geschäftsjahr maßgebend;

in der Gruppe Kapitalanlage- und Investmentaktiengesellschaften nach dem Wert der 
von den Kapitalanlagegesellschaften verwalteten Sondervermögen und der von den In-
vestmentaktiengesellschaften zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage verwalteten und 
angelegten Mittel. Dabei ist die Summe der Werte aller von einem Umlagepflichtigen 

2.

verwalteten Sondervermögen oder zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage verwalteten 
oder angelegten Mittel in das Verhältnis zu dem Gesamtbetrag des Wertes zu setzen, 
den die Sondervermögen und zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage verwalteten oder 
angelegten Mittel aller Umlagepflichtigen haben. Maßgebend ist jeweils der Wert, der 
nach § 44 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Satz 6 oder § 99 Absatz 3 in Verbindung mit § 44 
Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 Satz 6 des Investmentgesetzes in dem Jahresbericht für das 
Geschäftsjahr angegeben wird, das dem Umlagejahr vorausgeht. Sondervermögen, die 
keine Spezial-Sondervermögen im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 des Investmentgesetzes 
sind, oder Mittel von Investmentaktiengesellschaften, die keine Spezial-
Investmentaktiengesellschaften im Sinne des § 2 Absatz 5 Satz 2 des Investmentgeset-
zes sind, werden bei der Berechnung nach Satz 2 doppelt gewichtet;

in der Gruppe Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften nach dem Verhältnis des Wer-
tes des vom einzelnen Umlagepflichtigen verwalteten Vermögens zum Gesamtwert der 
verwalteten Vermögen aller Umlagepflichtigen der Gruppe zum Ende des Geschäftsjah-

3.

res, das dem Umlagejahr vorausgeht.

(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 gilt als Bilanzsumme

-1. für Umlagepflichtige der Gruppe Kredit und Finanzdienstleistungsinstitute,

a) die in ihrer Bilanz auf der Aktivseite zu mehr als einem Fünftel Treuhandgeschäfte 
-im Sinne des § 6 Absatz 1 und 2 der Kreditinstituts

ausweisen, die um die Beträge dieser Geschäfte gekürzte Bilanzsumme;

b) deren erlaubnispflichtige Tätigkeit sich nach § 2 Absatz

Rechnungslegungsverordnung 

3 oder Absatz 6 Satz 2 des 

ihnen nicht eigentümlichen Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen zum G
Kreditwesengesetzes beurteilt, der dem Verhältnis der von ihnen betriebenen, 

samtgeschäft entsprechende Bruchteil der Bilanzsumme;
e-
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c) die zu mehr
betreiben, der dem Verhältnis der erlaubnispflichtigen Geschäfte oder Finan

als einem Fünftel bank-, finanz- oder zahlungsdienstfremde Geschäfte 
z-

dienstleistungen zum Gesamtgeschäft entsprechende Bruchteil der Bilanzsumme;

die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns tätig sind, die um ein fiktives Ge-d)
schäftsführergehalt, das auf die Höhe des Jahresüberschusses und die Höhe der Bi-
lanzsumme begrenzt ist, verminderte Bilanzsumme;

für Umlagepflichtige der Gruppen Kredit-2.
toring
jahr erst aufnehmen, die in der Planbilanz für das erste Geschäftsjahr gemäß §

und Finanzdienstleistungsinstitute sowie Fac-
- und Finanzierungsleasingunternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Umlage-

32 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 und Satz 3 des Kreditwesengesetzes in Verbindung mit § 14 
Absatz 7 Nummer 1 der Anzeigenverordnung oder nach § 8 Absatz 3 Nummer 2 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes ausgewiesene Bilanzsumme;

für Umlagepflichtige der Gruppen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Facto-
ring- und Finanzierungsleasingunternehmen sowie bundesrechtliche Abwicklungsan-

1 

3.

stalten, die nicht das ganze Jahr umlagepflichtig waren, ein Bruchteil der nach Absatz
Nummer 1, auch in Verbindung mit den Nummern 1 und 2 dieses Satzes, ermittelten Bi-
lanzsumme, wobei der Bruchteil dem Verhältnis der Anzahl der angefangenen Monate, 
in denen die Umlagepflicht bestand, zur Anzahl der Monate des Umlagejahres ent-
spricht.

1 Nummer 1 sind von der Bundesanstalt nur zu Die abweichenden Bilanzsummen nach Satz
berücksichtigten, wenn der Umlagepflichtige dies vor dem 1. Juni des auf das Umlagejahr 
folgenden Kalenderjahres beantragt und das Vorliegen der Voraussetzungen durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen nachgewiesen hat; Tatsachen, die verspätet vorgetragen oder nach-
gewiesen werden, bleiben unberücksichtigt. Die Höhe des fiktiven Geschäftsführergehalts im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe d ist durch eine Bescheinigung eines Wirtschafts-
prüfers, eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft zu belegen.

(3) Für Umlagepflichtige der Gruppen Kapitalanlage- und Investmentaktiengesel
schaften sowie Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, die nicht das ganze Jahr umlag
pflichtig waren, ist abweichend von Absatz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 der Bruchteil der 
jeweiligen Bemessungsgrundlage maßgeblich, der dem Verhältnis der Anzahl der angefa
genen Monate, in denen die Umlagepflicht bestand, zur Anzahl der Monate des Umlagejahres 

l-
e-

n-

entspricht.

(4) In den Gruppen Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute, Factoring- und Finan-
zierungsleasingunternehmen sowie bundesrechtliche Abwicklungsanstalten haben die Um-
lagepflichtigen bis spätestens zum 30. Juni des dem Umlagejahr folgenden Kalenderjahres 
die für die Bemessung des Umlagebetrages notwendigen, von einem Wirtschaftsprüfer oder 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigten Daten mitzuteilen, sofern bis zu diesem 
Zeitpunkt noch keine festgestellte und geprüfte Bilanz für das letzte Geschäftsjahr bei der 
Bundesanstalt eingereicht worden ist oder die eingereichte Bilanz nicht den Anforderungen 
der §§ 340 bis 340k des Handelsgesetzbuchs und der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung genügt. Bei Finanzdienstleistungsinstituten, deren Bilanz-
summe des letzten Geschäftsjahres 150 Millionen Euro nicht übersteigt, können die Bestäti-
gungen nach Satz 1 auch durch vereidigte Buchprüfer oder Buchprüfungsgesellschaften vor-
genommen werden.

(5) Liegen die Bilanz oder die Daten nach Absatz 4 am 1. Juli nicht vor, schätzt die 
Bundesanstalt die Bilanzsumme und setzt den Umlagebetrag anhand der geschätzten Daten 
fest. Die Bundesanstalt k
zur Einreichung der in Absatz

schäftsjahren z

ann auf Antrag eine angemessene Nachfrist von bis zu einem Monat 
4 genannten Unterlagen gewähren. Bei der Schätzung hat die 

Bundesanstalt im Regelfall die Bilanzdaten des Umlagepflichtigen aus vorangegangenen Ge-
ugrunde zu legen. Liegen keinerlei Daten im Sinne des Satzes 3 und auch kei-

ne entsprechenden Daten für die nachfolgenden Geschäftsjahre vor, hat die Schätzung auf 
der Grundlage des arithmetischen Mittels der vorliegenden Bilanzdaten der anderen Umla-
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gepflichtigen derselben nach § 16g Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d oder Nummer 2 
bestimmten Gruppe zu erfolgen.

§ 16g

Mindestumlagebeträge im Aufsichtsbereich Banken und sonstige Finanzdienstleistungen

(1) Der von jedem Umlagepflichtigen des Aufsichtsbereichs Ban
nanzdienstleistungen zu entrichtende Umlagebetrag beträgt

ken und sonstige F

1. in der Gruppe Kredit

i-

- und Finanzdienstleistungsinstitute mindestens

a) 4
einer nach §

000 Euro für Kreditinstitute mit Ausnahme der Wertpapierhandelsbanken, bei 
16f ermittelten Bilanzsumme von 100 Millionen Euro oder weniger 

jedoch nur 3 500 Euro und für Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung nur 
2 500 Euro,

3b)
mit einer Erlaubnis

500 Euro für Wertpapierhandelsbanken und für Finanzdienstleistungsinstitute 

aa) nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengeset-
zes, wenn die Erlaubnis in diesen Fällen die Befugnis umfasst, sich Eigentum 
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen,

nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1b oder 4 des Kreditwesengesetzes oderbb)

cc) nach § 1 Absatz
laubnis in diesen Fällen die Befugnis umfasst, auf eigene Rechnung zu ha

1a Satz 2 Nummer 11 des Kreditwesengesetzes, wenn die Er-
n-

deln,

c) 2 500 Euro für Finanzdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis

aa) nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1, 1c, 2, 3 oder 11 des Kreditwesengeset-
zes, wenn die Erlaubnis nicht die Befugnis umfasst, sich Eigentum oder Besitz 
an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, oder

nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1a des Kreditwesengesetzes,bb)

d) 1
satz

300 Eur
1a Satz 2 Nummer

ne des § 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,

die Hälfte des Mindestbetrages der Buchstaben b bi

o für Finanzdienstleistungsinstitute mit einer Erlaubnis nach § 1 Ab-
5 oder 7 des Kreditwesengesetzes und für Institute im Si

e)
ternehmen, soweit deren Bilanzsumme den Betrag von 100

n-

s d für die dort genannten U

tet,

n-
000 Euro unterschrei-

2. in der Gruppe Factoring
ro,

-

- und Investmentaktiengesellschaften mindestens 7 500 

und Finanzierungsleasingunternehmen mindestens 1

3. in der Gruppe Kapitalanlage
Euro und

300 Eu-

4. in der Gruppe Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften mindestens 1 300 Euro.

(2) Die Mindestumlagebeträge nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d erhöhen 
sich

1. ab einer Bilanzsumme von 750 000 Euro auf 4 500 Euro,

2. ab einer Bilanzsumme von 1 Million Euro auf 5 150 Euro,

3. ab einer Bilanzsumme von 1,5 Millionen Euro auf 5 800 Euro,

4. ab einer Bilanzsumme von 2 Millionen Euro auf 8 500 Euro,

5. ab einer Bilanzsumme von 3 Millionen Euro auf 10 500 Euro,
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6. ab einer Bilanzsumme von 5 Millionen Euro auf 14 500 Euro,

7. ab einer Bilanzsumme von 7,5 Millionen Euro auf 19 500 Euro,

8. ab einer Bilanzsumme von 12,5 Millionen Euro auf 27 000 Euro,

9. ab einer Bilanzsumme von 20 Millionen Euro auf 36 000 Euro,

10. ab einer Bilanzsumme von 30 Millionen Euro auf 44 000 Euro,

11. ab einer Bilanzsumme von 50 Millionen Euro auf 54 000 Euro,

12. ab einer Bilanzsumme von 100 Millionen Euro auf 100 000 Euro.

§ 16h

Aufsichtsbereich Versicherungen

(1) Umlagepflichtig im Aufsichtsbereich Versicherungen ist die Gesamtheit der inlä
dischen Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds sowie der inländischen Niederla

n-

sungen ausländischer Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds, welche ihren Sitz a
s-
u-

ßerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben. § 16e Absatz 4 Satz 1 und 2 gilt 
entsprechend.

(2) Der Umlagebetrag bemisst sich vorbehaltlich des Satzes 2 nach dem Verhältnis der 
verdienten Brutto-Beitragseinnahmen des einzelnen Umlagepflichtigen zum Gesamtbetrag 
der Brutto-

Brutto

Beitragseinnahmen, die allen Umlagepflichtigen des Aufsichtsbereichs Versiche-
rungen in dem Geschäftsjahr erwachsen sind, das dem Umlagejahr vorausgeht. Von den 

-Beitragseinnahmen sind die an die Versicherungsnehmer zurückgewährten Über-
schusse oder Gewinnanteile in voller Höhe und die Provisionsaufwendungen aus der aktiven 
Rückversicherung zu 50 Prozent abzuziehen. Für Pensionsfonds gilt dies entsprechend be-
zogen auf die Pensionsfondsbeiträge und die Versorgungsberechtigten.

(3) Für Umlagepflichtige, die nicht das ganze Jahr umlagepflichtig waren, ist abwei-
chend von Absatz 2 der Bruchteil der Bemessungsgrundlage maßgeblich, der dem Verhältnis 
der Anzahl der angefangenen Monate, in denen die Umlagepflicht bestand, zur Anzahl der 
Monate des Umlagejahres entspricht.

(4) Der von jedem Umlagepflichtigen des Aufsichtsbereichs Versicherungen zu en
richtende Umlagebetrag beträgt mindestens 250 Euro.

t-

§ 16i

Kostenermittlung und Umlagepflicht im Aufsichtsbereich Wertpapierhandel

(1) Innerhalb des Aufsichtsbere
der Kosten nach folgenden Gruppen zu erfolgen:

ichs Wertpapierhandel hat eine gesonderte Ermittlung 

1. Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter
dienstleistungsunternehmen im Sinne des §

: Wertpapier-
2 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes 

2 Absatzund Institute und Unternehmen, auf die §
setzes anzuwenden ist, sowie

Gruppe Emittenten:

3 Satz 3 des Wertpapierhandelsge-

2.
schen Börse zum Handel zugelassen oder in den Freiverkehr e

Emittenten mit Sitz im Inland, deren Wertpapiere an einer inländ
inbezogen sind.

i-

Die Kosten des Aufsichtsbereichs Wertpapierhandel, die einer Gruppe nach Satz 1 nicht un-
mittelbar zugeordnet werden können, sind gesondert zu erfassen. Sie sind auf die Gruppen 
entsprechend dem Verhältnis aufzuteilen, das zwischen den Kosten besteht, die den Gru
pen unmittelbar zuzurechnen sind. §

p-
16b Absatz

den. §
4 Satz 1 und 3 ist entsprechend anzuwen-

16c ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass Fehlbeträge, nicht einge-
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gangene Beträge und Überschüsse erst nach der Aufteilung der Kosten nach Satz
bezogen zu berücksichtigen sind.

1 gruppen-

(2) Umlagepflichtig für den Aufsichtsbereich Wertpapierhandel ist, wer den in A
1 genannten Gruppen angehört. Die Umlagepflicht in der Gruppe der Wertpapierdienssatz

b-
t-

leistungsunternehmen und Anlageverwalter besteht mit Erteilung oder Fiktion der Erlaub-
nis zum Erbringen einer oder mehrerer Wertpapierdienstleistungen oder mit Erteilung der 
Erlaubnis zur Erbringung der Dienstleistung Anlageverwaltung. Sie endet in dem Jahr des 
Erlöschens der Erlaubnis. Die Umlagepflicht besteht auch dann, wenn die Voraussetzungen 
nicht das ganze Jahr vorliegen. Die Umlagepflicht in der Gruppe der Emittenten erstreckt 
sich auf die Umlagejahre, in denen ein Emittent die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Voraussetzungen erfüllt.

(3) Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Überschüsse der Umlageabrechnun-
gen für die Jahre 2009 bis 2012 in den in § 6 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c der 
Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Fi-
nanzdienstleistungsaufsichtsgesetz in der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung 
genannten Gruppen des Aufsichtsbereichs Wertpapierhandel gelten ab der Abrechnung für 
das Umlagejahr 2013 als Fehlbeträge, nicht eingegangene Beträge und Überschüsse der
Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter.

§ 16j

Bemessungsgrundlagen der Umlage im Aufsichtsbereich Wertpapierhandel

(1) Für die Umlagepflichtigen in der Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
und Anlageverwalter ist der Umlagebetrag nach dem Verhältnis der Nettoerträge des ein-
zelnen Umlagepflichtigen zum Gesamtbetrag der Nettoerträge aller Umlagepflichtigen der 
Gruppe zu bemessen, wobei sich die Netterträge aus folgenden Positionen der Anlagen 1 
und 4 der Prüfungsberichtsverordnung (SON01 und SON04) zusammensetzen:

1. bei Kreditinstituten mit Ausnahme der Wertpapierhandelsbanken aus

a) dem Provisionsergebnis (Position 033 der Anlage SON01), wenn der Betrag positiv 
oder Null ist,

b) zuzüglich des Nettoergebnisses des
pieren des Handelsbestand

Handelsbestandes aus Geschäften mit Wertpa-
es (Position 034 der Anlage SON01), wenn der Saldo 

positiv ist,

c) zuzüglich des Nettoergebnisses des Handelsbestandes aus Geschäften mit Devisen 
und Edelmetallen (Position 035 der Anlage SON01), wenn der Saldo positiv ist, und

d) zuzüglich des Nettoergebnisses des Handelsbestandes aus Geschäften mit Deriv
ten (Position 036 der Anlage SON01), wenn der Saldo positiv ist;

a-

2. bei Finanzdienstleistungsinstituten, die mit Finanzinstrumenten auf eigene Re
handeln oder die Befugnis haben, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertp

chnung 

pieren von Kunden zu verschaffen, und bei Wertpapierhandelsbanken aus

a) dem Saldo aus den Erträgen aus Geschäften mit Wertpapieren des Handelsbesta
de

a-

n-
s (Position 316 der Anlage SON01) und Aufwendungen aus Geschäften mit 

eWertpapieren des Handelsbestand s (Position 315 der Anlage SON01), wenn der 
Saldo positiv ist,

b) zuzüglich des Saldos aus Erträgen aus Geschäften mit Devisen und Edelmetallen 
(Position 318 der Anlage SON01) und den Aufwendungen aus Geschäften mit Devi-

zuzüglich des Saldos aus Erträgen aus Geschäften mit Derivaten (Position 320 der c)
Anlage SON01) und den Aufwendungen aus Geschäften 

sen und Edelmetallen (Position 317 der Anlage SON01), wenn der Saldo positiv ist,

mit Derivaten (Position 
319 der Anlage SON01), wenn der Saldo positiv ist;
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3. bei allen übrigen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die nicht auf eigene Rec
nung mit Finanzinstrumenten handeln und die nicht befugt sind, sich bei der Erbri

h-
n-

gung von Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren 
von Kunden zu verschaffen, aus den Provisionserträgen (Position 313 der Anlage 
SON04) abzüglich der Provisionsaufwendungen (Position 314 der Anlage SON04).

ten des dem Umlagejahr vorausgehenden Kalenderjah-Zugrunde zu legen sind die Ertragsda
res.

(2) Für die Umlagepflichtigen der Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
und Anlageverwalter sind bei der Ermittlung der umlagerelevanten Ergebnisse nach Ab-
satz 1 auf Antrag von dem Provisionsergebnis abzuziehen

1. Nettoerträge aus dem Zahlungsverkehr,

2. Nettoerträge aus dem Außenhandelsgeschäft,

3. Nettoerträge aus dem Reisezahlungsmittelgeschäft,

4. Nettoerträge für Treuhandkredite und Verwaltungskredite,

5. Nett
trägen,

oerträge

oerträge aus der Kreditbearbeitung und dem Avalgeschäft,6. Nett

aus der Vermittlung von Kredit-, Spar-, Bauspar- und Versicherungsver-

7. Nett
tenen Vergütungen,

oerträge 

8. Nett

aus von ausländischen Tochterunternehmen für Einlagengeschäfte erhal-

oerträge aus Nachlassbearbeitungen,

9. Nettoerträge für Electronic Banking Services,

10. Nettoerträge aus Gutachtertätigkeiten und

11. Nettoerträge aus sonstigen Bearbeitungsentgelten.

Die Abzugsposten nach Satz 1 sind von der Bundesanstalt nur zu berücksichtigen, wenn sie 
in der Summe mehr als ein Fünftel des gesamten Provisionsergebnisses betragen und der 
Umlagepflichtige die Nichtberücksichtigung vor dem 1. Februar des auf das Umlagejahr fol-
genden Kalenderjahres beantragt sowie das Vorliegen der Voraussetzungen durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen nachgewiesen hat; Tatsachen, die verspätet vorgetragen oder nach-
gewiesen werden, bleiben unberücksichtigt. Die Beträge der Abzugsposten sind durch eine 
Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers, eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprü-
fungsgesellschaft nachzuweisen.

(3) Für Umlagepflichtige der Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen und An-
lageverwalter, die nicht das ganze Jahr umlagepflichtig waren, ist abweichend von den A

Anzah
te des Umlagejahres entspricht.

b-
sätzen 1 und 2 der Bruchteil der ermittelten Erträge maßgeblich, der dem Verhältnis der 

l der angefangenen Monate, in denen die Umlagepflicht bestand, zur Anzahl der Mona-

(4) In der Gruppe Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter h
ben die Unternehmen bis spätestens zum 30. Juni des dem Umlagejahr fo
jahres die für die Bemessung des Umlagebetrages notwendigen, von einem Wirtschaftspr

a-
lgenden Kalender-

ü-
fer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigten Daten mitzuteilen, sofern bis zu 
diesem Zeitpunkt noch kein Prüfungsbericht über den Jahresabschluss für das letzte Ge-
schäftsjahr bei der Bundesanstalt eingereicht worden ist. Bei Finanzdienstleistungsinstitu-
ten, deren Bilanzsumme des letzten Geschäftsjahres 150 Millionen Euro nicht übersteigt, 
können die Bestätigungen nach Satz 1 auch durch vereidigte Buchprüfer oder Buchprü-
fungsgesellschaften vorgenommen werden. Liegen die Daten nach Satz 1 am 1. Juli nicht vor, 
schätzt die Bundesanstalt die Erträge und setzt den Umlagebetrag anhand der geschätzten 
Daten fest. Die Bundesanstalt kann auf Antrag eine angemessene Nachfrist von bis zu einem 
Monat zur Einreichung der in Satz 1 genannten Daten gewähren. Bei der Schätzung hat die 
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Bundesanstalt im Regelfall Ertragsdaten des Umlagepflichtigen aus vorangegangenen Ge-
schäftsjahren zugrunde zu legen. Liegen keinerlei Daten im Sinne des Satzes 5 und auch ke
ne entsprechenden Daten für die nachfolgenden Geschäftsjahre vor, sind die Daten von U

i-
n-

ternehmen der Umlagegruppe mit vergleichbarer Größe entsprechend heranzuziehen. Bei 
Unternehmen, denen im Umlagejahr erstmals die Erlaubnis erteilt wurde oder die ihre erste 
erlaubnispflichtige Geschäftstätigkeit aufgenommen haben, entspricht der Umlagebetrag 
dem Mindestumlagebetrag nach Absatz

(5) Für Umlagepflichtige der Gruppe Emittenten ist der Umlagebetrag nach dem Ve
hältnis der nach §

6.

r-
9 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes im Umlagejahr gemeldeten 

Umsätze der zum Handel zugelassenen oder in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere 
des einzelnen Umlagepflichtigen zum Gesamtbetrag der gemeldeten Umsätze aller Umlage-
pflichtigen der Gruppe zu bemessen.

(6)
richtende Umlagebetrag beträgt in jeder Gruppe mindestens 250 Euro.

Der von jedem Umlagepflichtigen des Aufsichtsbereichs Wertpapierhandel zu en

(7) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates näher zu bestimmen, auf welchem Wege und in welcher 

t-

Form der Antrag und die Nachweise nach Absatz 2 der Bundesanstalt zu übermitteln sind. 
Das Bundesministerium kann die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung nach 
Satz 1 auf die Bundesanstalt übertragen.

§ 16k

Entstehung der Umlageforderung, Festsetzung des Umlagebetrages und Fälligkeit

(1) Die Umlageforderung entsteht mit Ablauf des Umlagejahres, für das die Umlag
pflicht besteht.

(2) Nach Feststellung der Jahresrechnung über die 
weiligen Umlagejahres durch den Verwaltungsrat hat die Bundesanstalt für jeden Umlag

e-

Einnahmen und Ausgaben des j

pflichtigen den von diesem zu entrichtenden Umlagebetrag zu ermitteln.

(3) Die Bundesanstalt hat den Umlagebetrag schriftlich oder elektronisch fe

e-
e-

stzusetzen, 
sobald er nach Absatz 2 abschließend ermittelt worden ist. Der Umlagebetrag ist kaufmä
nisch auf volle Euro zu runden. Eine vorherige Anhörung der Umlagepflichtigen ist nicht e

n-
r-

forderlich.

(4) Die Umlageforderung wird mit der Bekanntgabe ihrer Fest
pflichtigen fällig, wenn nicht die Bundesanstalt im Einzelfall einen späteren Zeitpunkt b
stimmt.

(5)

setzung an den Umlage-
e-

Die Bundesanstalt kann zulassen, dass ein Verband die Umlagebeträge der ihm a
gehörenden Umlagepflichtigen für diese Umlagepflichtigen in

n-
einer Summe entrichtet, wenn 

er sich hierzu in Schriftform gegenüber der Bundesanstalt verpflichtet hat. In diesem Fall 
werden die Festsetzungen gegenüber den verbandsangehörigen Umlagepflichtigen diesen 
über den Verband bekannt gegeben, soweit sich die Umlagepflichtigen damit einverstanden 
erklärt haben oder der Verband erklärt hat, zum Empfang der Festsetzungen ermächtigt zu 
sein. Eine gesonderte Bekanntgabe der Festsetzung an den einzelnen verbandsangehörigen 
Umlagepflichtigen ist insoweit entbehrlich.

§ 16l

Festsetzung und Fälligkeit von Umlagevorauszahlungen

(1)

ministerium der Finanzen 

Die Bundesanstalt hat eine Vorauszahlung auf den Umlagebetrag eines Umlageja
res festzusetzen, sobald der für dieses Umlagejahr festgestellte Haushaltsplan vom Bunde

e-

h-
s-

genehmigt ist. Der Festsetzung sind die Ausgaben zugrunde zu l
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gen, die in dem Haushaltsplan für dieses Umlagejahr veranschlagt sind. § 16k Absatz 3 und 5 
gilt entsprechend.

(2) Vorauszahlungspflichtig ist, wer im letzten abgerechneten Umlagejahr umlag
pflichtig war und im Jahr der Festsetzung der Vorauszahlung umlagepflichtig ist, es sei denn, 

e-

tz
er weist im Jahr der Vorauszahlungsfestsetzung vor dem 1. Dezember nach, dass er im da-
rauf folgenden Jahr nicht mehr umlagepflichtig sein wird. Wird der Nachweis nach Sa 1 
nicht fristgerecht erbracht, hat der Vorauszahlungspflichtige den Vorauszahlungsbetrag 
auch dann für das volle Umlagejahr zu leisten, wenn er in diesem Jahr teilweise oder über-
haupt nicht mehr umlagepflichtig sein wird. Eine anteilige Ermittlung der Vorauszahlung ist 
ausgeschlossen.

(3) Die Verteilung der voraussichtlichen Kosten, die auf die Vorauszahlungspflichtigen 
umzulegen sind, ist auf der Grundlage der Verhältnisse des letzten abgerechneten Umlage-
jahres nach Maßgabe der §§ 16e bis 16j zu ermitteln. Verhältnisse im Sinne des Satzes 1 sind 
die Verteilungsverhältnisse zwischen den Aufsichtsbereichen und Gruppen sowie die Be-
messungsgrundlagen für die einzelnen Umlagepflichtigen.

(4) Die nach Absatz
der Festsetzung jeweils zu gleichen Teilen am 15. Januar und am 15. Juli fällig, wenn nicht 
die Bundesanstalt im Einzelfall einen anderen Zeitpunkt bestimmt.

1 festgesetzte Umlagevorauszahlung wird nach der Bekanntgabe

(5) Soweit der Umlagebetrag die Vorauszahlung voraussichtlich übersteigen wird, 
kann die Bundesanstalt für das laufende Umlagejahr eine weitere Umlagevorauszahlung 
festsetzen. Die Vorauszahlungspflicht bestimmt sich nach Absatz
ten sind nach Maßgabe des Absatzes 3 zu verteilen. Für den nach Satz

2. Die umzulegenden Kos-
1 festgesetzten V

rauszahlungsbetrag hat die Bundesanstalt den Zeitpunkt der Fälligkeit zu bestimmen.

§ 16m

Differenz zwischen Umlagebetrag und Vorauszahlung

o-

(1) Entsteht nach der Anrechnung des gezahlten Umlagevorauszahlungsbetrages auf 
den festgesetzten Umlagebetrag ein Fehlbetrag, ist dieser i
kanntgabe des festgesetzten Umlagebetrages zu entrichten.

(2)

nnerhalb eines Monats nach Be-

Übersteigt der gezahlte Vorauszahlungsbetrag den festgesetzten Umlagebetrag 
der ist die Vorauszahlung von einem endgültig nicht Umlagepflichtigen geleistet worden, ist 

o-

die Überzahlung zu erstatten.

(3) Ansprüche auf Erstattung von Überzahlungen im Sinne des Absatzes 2 erlöschen 
durch Verjährung, wenn sie nicht bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres nach dem Ka-
lenderjahr geltend gemacht werden, in dem die Festsetzung des Umlagebetrages oder die 
Aufhebung des Vorauszahlungsbescheides unanfechtbar geworden ist.

§ 16n

Säumniszuschläge; Beitreibung

(1) Werden die Umlagebeträge und Umlagevorauszahlungsbeträge nicht bis zum A
lauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist für jeden angefa

b-
ngenen Monat der Säumnis ein 

eSäumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen Betrag s zu entrichten. 
Der Säumniszuschlag wird nur erhoben, wenn der rückständige Betrag 50 Euro übersteigt 
und die Säumnis länger als drei Tage beträgt. Wird die Festsetzung einer Umlage aufgeho-
ben oder geändert, bleiben die bis dahin verwirkten Säumniszuschläge unberührt.

(2) Für die Berechnung des Säumniszuschlages ist der rückständige Betrag auf volle 
50 Euro abzurunden.

(3) Ein wirksam geleisteter Umlagebetrag oder Umlagevorauszahlungsbetrag gilt als 
entrichtet
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1. bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln am Tag des Eingangs bei der für 
die Bundesanstalt zuständigen Kasse (Bundeskasse oder Zahlstelle); bei Hingabe oder 
Übersendung von Schecks jedoch drei Tage nach dem Tag des Eingangs des Schecks bei 
der zuständigen Kasse,

2. bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der zuständigen Kasse und bei Einza
lung mit Zahlschein oder Postanweisung an dem Tag, an dem der Betrag der Kasse gu

h-

geschrieben wird, oder

bei 

t-

3. Vorliegen einer Einzugsermächtigung am Fälligkeitstag.

(4) In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem 
säumigen Gesamtschuldner. Insgesamt ist jedoch kein höherer Säumniszuschlag zu entric
ten, als verwirkt worden wäre, wenn die S

h-
äumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetr

ten wäre.

(5)

e-

- und Umlagevorauszahlungsbeträge werden 
-

Nicht fristgerecht entrichtete Umlage
nach den Vorschriften des Verwaltungs Vollstreckungsgesetzes durch die Bundesanstalt 
beigetrieben. Vollstreckungsbehörde is
streckungsschuldners zuständige Hauptzollamt.

§ 16o

t das für den Sitz oder die Niederlassung des Voll-

Festsetzungsverjährung

(1) Die Festsetzung des Umlagebetrag
zungsfrist abgelaufen ist (Festsetzungsverjährung). Die

es ist nicht mehr zulässig, wenn die Festset-
Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre; 

sie beginnt mit Ablauf des Umlagejahres.

(2) Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, solange die Festsetzung wegen höherer Gewalt 
innerhalb der letzten sechs Monate des Fristablaufs nicht erfolgen kann.

(3) Wird die Festsetzung
nach dem Zeitpunkt ab, an dem die Festsetzung unanfechtbar geworden ist; dies gilt auch, 

angefochten, läuft die Festsetzungsfrist erst sechs Monate 

wenn der Rechtsbehelf erst nach Ablauf der Festsetzungsfrist eingelegt wird. Der Ablauf der 
Festsetzungsfrist ist hinsichtlich des gesamten Anspruchs gehemmt. Satz 1 gilt entsprechend 
für vor Ablauf der Festsetzungsfrist gestellte Anträge auf Aufhebung oder Änderung der 
Festsetzung.

§ 16p

Zahlungsverjährung

(1) Der Anspruch auf Zahlung des festgesetzten Umlagebetra
Jahren (Zahlungsverjährung). Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Kalenderja

ges verjährt nach fünf 
h-

res, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist.

(2) Die Zahlungsverjährung ist gehemmt, solange der Anspruch wegen höherer Gewalt 
innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann.

(3) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch

1. schriftliche Geltendmachung des Anspruchs,

2. Zahlungsaufschub,

3. Stundung,

4. Eintritt der aufschiebenden Wirkung,

5. Aussetzung der Vollziehung,

6. Sicherheitsleistung,

7. Vollstreckungsaufschub,
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8. eine Vollstreckungsmaßnahme,

9. Anmeldung im Insolvenzverfahren,

10. Aufnahme in einen Insolvenzplan oder gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan,

11. Einbeziehung in ein Verfahren, das die Restschuldbefreiung für den Umlageschuldner 
zum Ziel hat, oder

12. Ermittlungen der Bundesanstalt nach dem Wohnsitz oder dem Aufenthaltsort des U
lagepflichtigen.

m-

(4) Die Unterbrechung der Zahlungsverjährung durch eine der in Absatz
Maßnahmen dauert fort, bis

3 genannten 

1. der Zahlungsaufschub, die 
Vollziehung oder der Vollstreckungsaufschub beendet ist,

Stundung, die aufschiebende Wirkung, die Aussetzung der 

2. bei Sicherheitsleistung, Pfändungspfandrecht, Zwangshypothek oder einem sonstigen 
Vorzugsrecht auf Befriedigung das entsprechende Recht erloschen ist,

3. das Insolvenzverfahren beendet ist,

4. der Insolvenzplan oder der gerichtliche Schuldenbereinigungsplan erfüllt ist oder hi
fällig wird,

5. die Restschuldbefreiung erteilt oder versagt wird oder das Verfahren, das die Res
schuldbefreiung zum Ziel hat, vo

n-

t-
rzeitig beendet wird, oder

6. die Ermittlung der Bundesanstalt nach dem Wohnsitz oder dem Aufenthalt des Uml
gepflichtigen beendet ist.

(5) Die Zahlungsverjährung wird nur in Höhe des Betrages unterbrochen, auf den sich 
die Unterbrechungshandlung bezieht. Mit Abl

a-

auf des Kalenderjahres, in dem die Unterbr
chung geendet hat, beginnt eine neue Verjährungsfrist.

(6)

e-

Wird die Festsetzung des Umlagebetrages angefochten, erlöschen die Zahlungsa
sprüche aus ihr nicht vor Ablauf von sechs Monaten, nachdem die Festsetzung unanf

n-
echtbar 

geworden ist oder sich das Verfahren auf andere Weise erledigt hat. Die Frist nach Satz 1 
kann durch verjährungsunterbrechende Maßnahmen nach Absatz 3 unterbrochen werden.

§ 16q

Erstattung überzahlter Umlagebeträge

(1) Zu Unrecht erhobene Umlagebeträge
träge, die nicht auf der Erhebung einer Vorauszahlung beruhen, sind nach Kenntniserla

und sonstige Überzahlungen auf Umlageb

gung durch die Bundesanstalt zu erstatten.

(2)

e-
n-

Ansprüche auf Erstattung von zu Unrecht erhobenen Umlagebeträgen entstehen 
mit Unanfechtbarkeit der Feststellung der Rechtswidrigkeit; Ansprüche auf Erstattung von 
sonstigen Überzahlungen im Sinne des Absatzes 1 entstehen mit Zahlungseingang bei der 
Bundesanstalt.

(3)
sonst

Ansprüche auf Erstattung von zu Unrecht erhobenen Umlagebeträgen und von 
igen Überzahlungen im Sinne des Absatzes 1 erlöschen durch Verjährung, wenn sie 

nicht bis zum Ablauf des fünften Kalenderjahres geltend gemacht werden, das auf die Ent-
stehung des Anspruchs folgt.“

In § 17d wird nach Absatz4. 2 folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Auf die Erstattung von Überzahlungen und die Verjährung sind §
satz 2 und 3 sowie die §§ 16o, 16p und 16q entsprechend anzuwenden.“

16m A

5.

b-

Nach § 22 wird folgender § 23 angefügt:
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„§ 23

Übergangsbestimmungen zur Umlageerhebung für das Jahr 2012

(1) Die §§
sind erstmals auf die Umlageerhebung für das Umlagejahr 2013 anzuwenden. Auf die Erh

16 bis 16k und 16m bis 16q in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung 

bung der Vorauszahlung für das Umlagejahr 2013, auf die Umlageerhebung für das Umlag
e-
e-

jahr 2012 und die Abrechnung früherer Umlagejahre sind § 16, die auf der Grundlage des 
§ 16 Absatz 2 erlassene Rechtsverordnung sowie die §§ 5, 6, 8 und 13 der Verordnung über 
die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetz und § 8a Absatz 6 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes jeweils in 
der bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

§(2) 16l in der ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung ist erstmals auf die Erhe-
bung der Vorauszahlungen für das Umlagejahr 2014 anzuwenden. Hinsichtlich der Voraus-
zahlungen für das Umlagejahr 2014 im Aufsichtsbereich Wertpapierhandel gilt § 16l jedoch 
mit folgenden Maßgaben:

1. Von den im Aufsichtsbereich zu tragenden Vorauszahlungsbeträgen hat die Gruppe der 

.
Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter 46 Prozent und die 
Gruppe der Emittenten 54 Prozent zu tragen

I2.
rauszahlungspflichtig, wer im Jahr der Vorauszahlungsfestsetz
n der Gruppe der Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter ist vo-

ung die Voraussetzungen 
des § 16i Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erfüllt, es sei denn, er weist im Jahr der Vorauszah-
lungsfestsetzung vor dem 1. Dezember nach, dass er im darauf folgenden Jahr nicht 
mehr umlagepflichtig sein wird.

In der Gruppe der Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwalter be-3.
misst sich die Vorauszahlung für das Jahr 2014 auf der Grundlage von Daten aus dem 

4.
den.

Jahr 2011.

Auf die Bemessung der Vorauszahlungsbeträge ist §

5. S
für die Bemessungsgrundlage des Vorauszahlungsbetrages vorliegen, ist ein Beme

16j Absatz 2 und 4 nicht anzuwen-

oweit bei Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Anlageverwaltern keine Daten 
s-

sungsbetrag von Null Euro anzusetzen; der Vorauszahlungsbetrag entspricht in diesem 
Fall dem Mindestumlagebetrag nach § 16j Absatz 6.“ ‘

4. Nach Artikel

„Artikel 2b

2a wird folgender Artikel 2b eingefügt:

Änderung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

§ 8a Absatz 6 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I 
1 .S. 1982), das zuletzt durch Artikel des Gesetzes vom 24 Februar 2012 (BGBl. I S. 206) geändert 

worden ist, wird aufgehoben.“

Nach Artikel5. 2b wird folgender Artikel 2c eingefügt:

‚Artikel 2c

Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3822), 
das zuletzt durch Artikel 2 Absatz
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

46 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) ge-
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1. In § 5 Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort „beauftragten“ die Wörter „Exekutivdirektor 
oder“ eingefügt.

2. In § 6 Absatz 2 Satz
tivdirektor oder“ eingefügt.‘

6.

1 Nummer 1 werden nach dem Wort „beauftragten“ die Wörter „Exeku-

Nach Artikel 3 wird folgender Artikel 3a eingefügt:

„Artikel 3a

Weitere Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kos-
ten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz

Die §§ 5 bis 13 der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von 
Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, die zuletzt durch Artikel 3 dieses G
zes geändert worden ist, werden aufgehoben.“

eset-
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